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MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ 

Erste Änderung der Richtlinie des Freistaates Thü
ringen zur Förderung von Energieeffizienzmaßnah
men und Demonstrationsvorhaben für eine nach
haltige und zukunftsfähige Energieerzeugung und 
-nutzung in Unternehmen

,. 

Die „Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen und Demonstrationsvorhaben für eine 
nachhaltige und zukunftsfähige Energieerzeugung und -nutzung in 
Unternehmen" vom 31. Juli 2015 (ThürStAnz Nr. 38/2015 S. 1609 bis 
1613) wird nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu§ 44 LHO 
wie folgt geändert: 

1. Abschnitt 6.1 Satz 2 wird gestrichen. 

2. Abschnitt 7.4 erhält folgende Fassung: 

,,Der Zuwendungsempfänger hat die ordnungsgemäße Verwen
dung der Fördermittel entsprechend den Regelungen der Nr. 6.2
bis 6.4 der ANBest-P nachzuweisen. Ein elektronischer Nachweis
ist über das Webportal „EFRE 2014" (siehe Ziffer 7.1) möglich.
Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungsgeber
einer Zielerreichungskontrolle (Controlling) gemäß den W zu § 23
ThürLHO unterzogen." 

3. Abschnitt 8. erhält folgende Fassung: 

„Diese Förderrichtlinie tritt am 01.08.2015 in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2023 außer Kraft."

II. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

Erfurt, den 16.11.2020 

in Vertretung 
Olaf Möller 
Staatssekretär für Umwelt, Energie und Naturschutz 
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